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wenn in den betreffenden Mitglied
staat eingeführte Waren nur zur Er
füllung der Zollförmlichkeiten in 
einem besonderen Lagerraum gestellt 

werden und selbst wenn die Waren 
von der Einlagerung befreit sind und 
der Importeur keine vorübergehende 
Verwahrung beantragt hat. 

In der Rechtssache 133/82 

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, vertreten durch ihren 
Rechtsberater Michel van Ackere als Bevollmächtigten im Beistand des Mit
glieds ihres Juristischen Dienstes Thomas van Rijn, Zustellungsbevollmäch
tigter: Oreste Montako, Mitglied des Juristischen Dienstes der Kommission, 
Jean-Monnet- Geb äude, Luxemburg-Kirchb erg, 

Klägerin, 

gegen 

GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG, vertreten durch den Direktionsberater im 
Finanzministerium Claude Lutty als Bevollmächtigten, 3, rue de la Congré
gation, Luxemburg, 

Beklagter, 

wegen Feststellung, daß das Großherzogtum Luxemburg gegen seine Ver
pflichtungen aus den Artikeln 9 und 12 EWG-Vertrag verstoßen hat, indem 
es Lagergebühren erhoben hat, wenn in das Großherzogtum Luxemburg ein
geführte, aus einem Mitgliedstaat stammende oder im freien Verkehr befind
liche Waren zur Erfüllung der Zollförmlichkeiten in einem besonderen La
gerraum gestellt worden sind, 

erläßt 

DER GERICHTSHOF 

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Mertens de Wilmars, der Kammerpräsi
denten P. Pescatore und U. Everling, der Richter Mackenzie Stuart, O. Due, 
K. Bahlmánn und Y. Galmot, 

Generalanwalt : G. F. Mancini 
Kanzler: P. Heim 

folgendes 
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URTEIL 

Tatbestand 

Der Sachverhalt, der Verfahrensablauf, 
die Anträge sowie die Angriffs- und Ver
teidigungsmittel der Parteien lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

I — Sachverha l t und Ver f ah ren 

Die Erfüllung der Zollförmlichkeiten für 
in das Großherzogtum Luxemburg ein
geführte Waren, die aus einem Mitglied
staat stammen oder sich im freien Ver
kehr befinden, erfolgt an der Grenze 
oder im Landesinneren. 

Im ersten Fall sind damit keine besonde
ren Kosten verbunden. Im zweiten Fall 
ist bei der Gestellung der Waren in dem 
besonderen Lagerraum eines öffentlichen 
Zollagers eine Gebühr fällig, die die Ge
meinden bestimmen und von den Impor
teuren für die Benutzung der ihnen zur 
Verfügung gestellten Räumlichkeiten er
heben. 

Durch die ministeriellen Verordnungen 
vom 21. April 1978 (Mémorial 1978, 
S. 508) und vom 2. Juli 1979 (Mémorial 
1979, S. 1189) wurden das belgische Ge
setz vom 20. Februar 1978 und der belgi
sche Arrêté royal vom 29. Januar 1979 
über Zollager und Übergangslager für 
Luxemburg verkündet. 

Nach Artikel 25 des belgischen Gesetzes 
vom 20. Februar 1978 über Zollager und 
Übergangslager greift der Staat nur inso
weit ein, als er den Höchstsatz der 
Lagergebühren festlegt und die Art und 
Weise ihrer Erhebung regelt. 

Aus den Vorschriften des Arrêté royal 
vom 29. Januar 1979 über Zollager und 

Übergangslager ergibt sich, daß die 
Lagergebühren folgende Höchstsätze 
nicht überschreiten dürfen: 5,50 BFR je 
Packstück oder 100 kg Rohgewicht, 
wenn die Waren im Lagerraum abgela
den werden, 3,50 BFR je Packstück oder 
je 100 kg Rohgewicht, wenn die Waren 
außerhalb des Lagerraums (an einem Kai 
oder auf einem Hof) ausgeladen werden, 
und 13 BFR je 1 000 kg Rohgewicht, 
wenn die Waren mit zollamtlicher Ge
nehmigung nicht abgeladen werden, wo
bei die Gebühr 130 BFR je Waggon, 
Lastwagen oder Anhänger nicht über
schreiten darf. 

Da die Kommission der Ansicht war, 
daß diese Lagergebühren Abgaben mit 
gleicher Wirkung wie Zölle darstellten, 
deren Erhebung durch die Artikel 9 ff. 
des Vertrages verboten sind, leitete sie 
mit Schreiben vom 16. Februar 1981 ge
gen Luxemburg das Verfahren nach Arti
kel 169 des Vertrages ein. In diesem 
Schreiben führt die Kommission an, daß 
nach ständiger Rechtsprechung, wie sie 
sich unter anderem aus den Urteilen vom 
1. Juli 1969 (Rechtssache 24/68, Kom
mission/Italienische Republik, Slg. 1969, 
193, und verbundene Rechtssachen 2 
und 3/69, Sociaal Fonds voor de Dia
mantarbeiders, Slg. 1969, 211) ergebe, 
die streitigen Gebühren nicht als Ge
genleistung für tatsächlich und individu
ell erbrachte Dienstleistungen angesehen 
werden könnten, die den Importeuren 
einen bestimmten Vorteil brächten. Die 
Kommission forderte die luxemburgische 
Regierung auf, sich innerhalb von zwei 
Monaten hierzu zu äußern. 
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Mit Schreiben vom 17. Juni 1981 erklärte 
die Ständige Vertretung des Großher
zogtums Luxemburg, die luxemburgische 
Regierung schließe sich dem Vorbringen 
der belgischen Regierung in der analo
gen Rechtssache gegen das Königreich 
Belgien an, wonach die Benutzung be
sonderer Lagerräume für den Importeur 
einen tatsächlichen und individuellen 
Vorteil darstelle; dies werde durch den 
Umstand bestätigt, daß der Betroffene 
zwischen der kostenlosen Zollabferti
gung an der Grenze und der Erfüllung 
der Zollförmlichkeiten im Landesinnern 
gegen Zahlung der Lagergebühren wäh
len könne. 

Am 8. Dezember 1981 gab die Kommis
sion eine mit Gründen versehene Stel
lungnahme nach Artikel 169 Absatz 1 
EWG-Vertrag ab. In dieser Stellung
nahme, die ähnlich lautete wie die an die 
belgische Regierung gerichtete begrün
dete Stellungnahme vom 12. März 1981, 
stellte sie fest, daß das Großherzogtum 
Luxemburg gegen seine Verpflichtungen 
aus Artikel 9 EWG-Vertrag verstoßen 
habe, indem es Lagergebühren erhoben 
habe, wenn nach Luxemburg einge
führte, aus einem Mitgliedstaat stam
mende oder im freien Verkehr befind
liche Waren zur Erfüllung der Zollförm
lichkeiten in einem besonderen Lager
raum gestellt worden seien. 

In der begründeten Stellungnahme, die 
der Regierung des Großherzogtums Lu
xemburg am 14. Dezember 1981 zuge
stellt wurde, wurde diese aufgefordert, 
den Anordnungen innerhalb von zwei 
Monaten nachzukommen. 

Da die Regierung des Großherzogtums 
Luxemburg auf die begründete Stellung
nahme der Kommission nicht antwortete, 
hat diese am 23. April 1982 die vorlie
gende Klage erhoben, die am 26. April 
1982 in das Register der Kanzlei des Ge
richtshofes eingetragen worden ist. 

Der Gerichtshof hat auf Bericht des 
Berichterstatters nach Anhörung des Ge
neralanwalts nach Artikel 21 seiner Sat
zung und Artikel 45 seiner Verfahrens
ordnung beschlossen, eine Beweisauf
nahme durchzuführen. 

Mit Schreiben vom 26. Januar 1983 hat 
der Kanzler des Gerichtshofes die lu
xemburgische Regierung aufgefordert, 
bis zum 19. Februar 1983 auf folgende 
Frage zu antworten: „In welchem Fall 
oder in welchen Fällen ist der Importeur 
nach den Artikeln 16 und 34 des Arrêté 
royal vom 29. Januar 1979 von der Zah
lung der Lagergebühren befreit?" 

In einem Schreiben vom gleichen Tage 
hat der Kanzler des Gerichtshofes die 
Kommission um Mitteilung bis zum 
1. März 1983 gebeten, wie die Lage in 
dieser Hinsicht in den anderen Mitglied
staaten ist. 

Die Antworten der luxemburgischen Re
gierung und der Kommission sind am 
22. Februar 1983 bzw. am 1. März 1983 
bei der Kanzlei des Gerichtshofes einge
gangen. 

II — Ant r äge der Pa r t e i en 

Die Kommission beantragt, 

1. festzustellen, daß das Großherzogtum 
Luxemburg gegen seine Verpflichtun
gen aus den Artikeln 9 und 12 des 
Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ver
stoßen hat, indem es Lagergebühren 
erhoben hat, wenn nach Luxemburg 
eingeführte, aus einem Mitgliedstaat 
stammende oder im freien Verkehr 
befindliche Waren zur Erfüllung der 
Zollförmlichkeiten in einem besonde
ren Lagerraum gestellt worden sind; 

2. das Großherzogtum Luxemburg zur 
Tragung der Kosten zu verurteilen. 
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Das Großherzogtum Luxemburg bean
tragt, 

1. die Klage der Kommission als unbe
gründet abzuweisen; 

2. die Kommission zur Tragung der 
Kosten zu verurteilen. 

I I I — Angri f fs - und V e r t e i d i 
gungsmi t te l der Pa r t e i en 

Nach Ansicht der Kommission folgt aus 
der ständigen Rechtsprechung des Ge
richtshofes, die sich unter anderem aus 
dem Urteil vom 25. Januar 1977 (Rechts
sache 46/76, Bauhuis, Slg. 1977, 5) er
gebe, daß „eine den Waren wegen des 
Überschreitens der Grenze einseitig auf
erlegte finanzielle Belastung [auch wenn 
sie noch so geringfügig ist] . . . , wenn sie 
kein Zoll im eigentlichen Sinn ist, unab
hängig von ihrer Bezeichnung und der 
Art ihrer Erhebung eine Abgabe zollglei
cher Wirkung im Sinne der Artikel 9, 12, 
13 und 16 des Vertrages darfstellt], selbst 
wenn sie nicht zugunsten des Staates er
hoben wird". Anders sei es nur, wenn die 
fragliche Belastung ein der Höhe nach 
angemessenes Entgelt für einen dem Im
porteur tatsächlich geleisteten Dienst 
darstelle oder Teil einer allgemeinen in
ländischen Gebührenregelung sei, die sy
stematisch sämtliche inländischen und 
eingeführten Waren nach gleichen objek
tiven Kriterien erfasse (ebenso Urteil 
vom 14. 12. 1962, verbundene Rechtssa
chen 2 und 3/62, Kommission/Belgien 
und Luxemburg, Slg. 1962, 867; Urteil 
vom 8. 11. 1979, Rechtssache 251/78, 
Denkavit, Slg. 1979, 3369; Urteil vom 
28. 1. 1981, Rechtssache 32/80, Kort-
mann, Slg. 1981, 251; Urteil vom 3. 2. 
1981, Rechtssache 90/79, Kommission/ 
Frankreich, Slg. 1981, 283). 

Nach Ansicht der Kommission sind die 
von den luxemburgischen Behörden auf
grund der ministeriellen Verordnung 

vom 21. April 1978 und der großherzog
lichen Verordnung vom 31. März 1978 
erhobenen Lagergebühren nicht Teil 
einer allgemeinen inländischen Gebüh
renregelung, da die Erzeugnisse allein 
aufgrund der Grenzüberschreitung mit 
diesen Abgaben belegt würden. Die strei
tigen Lagergebühren könnten auch nicht 
als eine dem Importeur erbrachte indivi
duelle Dienstleistung angesehen werden. 
Nach Artikel 30 des Arrêté royal vom 
29. Januar 1979 über Zollager und Über
gangslager „erfolgt die Zahlung der 
Lagergebühren für Waren, die in dem 
besonderen Lagerraum als Bestimmungs
ort ankommen, auch wenn sie dort nicht 
abgeladen werden". Es ergebe sich aus 
dieser Bestimmung eindeutig, daß die 
Gebühr nicht aufgrund der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der Erleichterungen 
des Lagerraums zu entrichten sei, son
dern allein wegen der Grenzüberschrei
tung oder genauer, der Gestellung der 
Waren in dem besonderen Lagerraum 
zwecks Erfüllung der Zollförmlichkeiten. 

Die Kommission führt unter Bezug
nahme auf das Urteil vom 16. Juni 1966 
(verbundene Rechtssachen 52 und 55/65, 
Bundesrepublik Deutschland/Kommis
sion, Slg. 1966, 219) aus, die Erhebung 
einer Lagergebühr sei nicht zu rechtferti
gen, wenn der einzige Vorteil der sich 
für den Importeur aus der Inanspruch
nahme des besonderen Lagerraums er
gebe, darin bestehe, die Waren auf dem 
Markt des Großherzogtums absetzen zu 
können, während sich für die eingeführ
ten Erzeugnisse selber überhaupt kein 
unmittelbarer oder mittelbarer Vorteil 
ergebe. 

Nach Ansicht der Kommission würde es 
den Gemeinschaftszielen, nämlich die 
Erfüllung der Zollförmlichkeiten in der 
Nähe des Verwendungs- oder Ver
brauchsorts zu fördern — Ziele, die in 
der Verordnung Nr. 222/77 des Rates 
vom 13. Dezember 1976 über das ge-
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meinschaftliche Versandverfahren (ABl. 
L 38, 1977, S. 1) Ausdruck gefunden 
hätten ·— widersprechen, wenn der Im
porteur, der sich der hierzu eingeführten 
Verfahren bediene, „bestraft“ würde, in
dem er Lagergebühren entrichten müßte. 

Die luxemburgische Regierung trägt vor, 
die Gebühr für den besonderen Lager
raum öffentlicher Zollager könne nicht 
mit Abgaben zollgleicher Wirkung 
gleichgesetzt werden, da sie zum einen 
nicht wegen der Grenzüberschreitung 
der Waren erhoben werde und zum an
deren das Entgelt für einen den Impor
teuren tatsächlich geleisteten Dienst dar
stelle. 

Die Inanspruchnahme des besonderen 
Lagerraums für die Erfüllung der Zoll
förmlichkeiten im Landesinneren sei frei
willig. Die Zollförmlichkeiten könnten 
auch entweder in den Einrichtungen von 
ungefähr zwanzig Firmen, die im Rah
men der Maßnahmen zur Vereinfachung 
im Bereich des gemeinschaftlichen Ver
sandverfahrens unter bestimmten Vor
aussetzungen als zugelassene Empfänger 
anerkannt seien, oder in den Einrichtun
gen großer Firmen, bei denen eine feste 
Zollstelle eingerichtet sei, oder aber in 
den Lagerräumen oder Übergangslagern 
von privaten Unternehmen, des Flugha
fens Luxemburg und des Binnenhafens 
an der Mosel oder in dem besonderen 
Lagerraum der öffentlichen Zollager in 
Ettelbruck, Luxemburg und Esch-sur-Al-
zette durchgeführt werden. 

Nur wenn die Zollförmlichkeiten in den 
eigenen Einrichtungen des als zugelasse
ner Empfänger anerkannten Importeurs 
durchgeführt würden, werde keine 
Lagergebühr erhoben. Jedoch selbst in 
diesem Fall habe das Unternehmen we
gen der Aufstellung geeigneter Einrich
tungen bestimmte Kosten zu tragen. 
Wenn hingegen der Importeur die einge
führten Waren zu einem Privatunterneh
men leite, bei dem sich ein Zolldienst be

finde, lasse sich dieses die Inanspruch
nahme seiner Einrichtungen bezahlen. 

Nach Ansicht der luxemburgischen Re
gierung rechtfertigt die von den Gemein
den angebotene Dienstleistung die Ent
richtung von Lagergebühren als Entgelt 
für die durch die Unterhaltung der 
Lagerräume entstehenden Kosten. 

Es sei nicht die Grenzüberschreitung, 
sondern eine von einem Dritten, der Ge
meinde, angebotene und finanzierte In
frastruktur, die rechtlich den Tatbestand 
darstelle, an den die streitige Abgabe ge
knüpft werde. 

Die Lagergebühr werde von den Kom
munalbehörden festgesetzt und erhoben, 
und der Ertrag falle ausschließlich diesen 
zu. Die Regierung setze in Anwendung 
der Bestimmungen der belgisch-luxem
burgischen Wirtschaftsunion nur den 
Höchstbetrag dieser Abgabe fest. 

Der Umstand, daß den Importeuren ein 
besonderer Lagerraum zur Verfügung 
gestellt werde, entspreche völlig dem Be
griff der tatsächlich und individuell er
brachten Dienstleistung, wie ihn der Ge
richtshof unter anderem in seinen Urtei
len vom 1. Juli 1969 (Rechtssache 24/68, 
Kommission/Italienische Republik; ver
bundene Rechtssachen 2 und 3/69, So
ciaal Fonds voor de Diamantarbeiders), 
vom 26. Februar 1975 (Rechtssache 
63/74, W. Cadsky Spa, Slg. 1975, 281) 
und vom 25. Januar 1977 (vorgenannte 
Rechtssache 46/76, Bauhuis) definiert 
habe. Aufgrund der Möglichkeit, den be
sonderen Lagerraum eines öffentlichen 
Zollagers zu benutzen, könnten die Im
porteure, die entweder unzureichend 
ausgestattet seien, um nach den Vor
schriften zur Vereinfachung der Rege
lung des gemeinschaftlichen Versandver
fahrens als zugelassene Empfänger aner
kannt werden zu können, oder nicht die 
Gelände oder Räume der Übergangsla
ger anderer Privatunternehmen benutzen 
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wollten, die Zollförmlichkeiten in der 
Nähe des Verbrauchsorts der Waren 
durchführen. 

Nach Auffassung der luxemburgischen 
Regierung ist das Vorbringen der Kom
mission zurückzuweisen, wonach die Ge
bühr eine Abgabe zollgleicher Wirkung 
sei, soweit sie nicht von der Dauer der 
Lagerraumbenutzung abhänge und selbst 
dann geschuldet werde, wenn die Waren 
nicht abgeladen würden. Die luxembur
gische Regierung erklärt, die Berechnung 
der Gebühren erfolge nicht pauschal, 
sondern der Betrag sei je nach Gewicht 
und Entladeort verschieden. Die erho
bene Abgabe sei im übrigen mit einer 
Miete oder einer Parkgebühr vergleich
bar. 

Die Waren würden im allgemeinen län
ger, als für die Erfüllung der Zollförm
lichkeiten unbedingt erforderlich sei, in 
dem Lagerraum bleiben, und sei es zum 
Beispiel auch nur wegen der Wartezeiten 
aufgrund der gleichzeitigen Ankunft 
mehrerer Importeure. Auch wenn man 
sich in einem solchen Fall vorstellen 
könne, daß der Importeur, der seinen 
Lastkraftwagen auf einem öffentlichen 
Weg parke, keine Lagergebühr schulde, 
so brächte diese Lösung angesichts der 
Parkschwierigkeiten und der Sicherheits-
probleme, die sich eventuell aus einer 
fehlenden Bewachung der Waren ergä
ben, keinen wirklichen Vorteil. 
Sollte der Gerichtshof der Ansicht der 
Kommission folgen, müßten die Gemein
den die Bestimmungen über die Erhe
bung der Lagergebühren ändern, und 
zwar im Verhältnis zur Parkdauer vor 
und nach der Erfüllung der Zollförm
lichkeiten, zu den Wartezeiten usw. 
Solche Regelungen würden den freien 
Warenverkehr nicht erleichtern, da sie 
zusätzliche Verwaltungskosten für die 
Importeure bedeuteten und in bestimm
ten Fällen dazu führten, daß höhere Ge
bühren als die derzeitigen Pauschalbe
träge erhoben würden. 

IV — Die schr i f t l ichen A n t w o r 
ten auf die Fragen des Ge 
r ich tshofes 

Die luxemburgische Regierung hat als 
Antwort auf die Frage, in welchem Fall 
oder in welchen Fällen der Importeur 
nach den Artikeln 16 und 34 des Arrêté 
royal vom 29. Januar 1979 von der Zah
lung der Lagergebühren befreit ist, er
klärt, daß nach diesem Arrêté royal der 
Fall einer Befreiung von den Lagerge
bühren nicht vorgesehen sei. 
Artikel 16 des Arrêté royal laute fol
gendermaßen: „Wer Waren für ein öf
fentliches Zollager als Bestimmungsort 
angemeldet hat und anschließend im 
Hinblick auf einen anderen zugelassenen 
Bestimmungsort über diese verfügen will, 
kann durch den Kassenleiter eine Befrei
ung von der Einlagerung erhalten. 
„Nach Auffassung der luxemburgischen 
Regierung sind im Fall dieses Artikels 16 
die Lagergebühren zu zahlen. 
Artikel 34 des Arrêté royal vom 29. Ja
nuar 1979 unterscheide zwei Fälle. Nach 
dieser Vorschrift kann „in der besonde
ren Regelung … bestimmt werden, daß 
die Lagergebühr für Waren, die in dem 
besonderen Lagerraum als Bestimmungs
ort ankommen, ebenfalls erhoben wird 

1. für Waren, die für ein öffentliches 
Zollager angemeldet sind und für die 
der Kassenleiter bei ihrer Ankunft 
eine Befreiung von der Einlagerung 
gewährt, und 

2. für aus dem Ausland eingeführte Wa
ren, die in dem öffentlichen Zollager 
gestellt werden und bei denen von der 
Durchfuhr abgesehen wird“. 

Nr. 1 beziehe sich auf den Fall des ge
nannten Artikels 16, wonach diese 
Lagergebühren zu zahlen seien. Das 
gleiche gelte für den Fall unter Nr. 2 des 
Artikels 34, wonach der Importeur eben
falls den besonderen Lagerraum des öf
fentlichen Zollagers in Anspruch nehme. 
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Die luxemburgische Regierung führt aus, 
sämtliche in dem Arrêté royal vorgesehe
nen Fälle seien ausdrücklich in der be
sonderen Regelung für das öffentliche 
Zollager jeder Gemeinde aufgeführt. 
Die Kommission hat als Antwort auf die 
Frage, wie die Lage in dieser Hinsicht in 
den anderen Mitgliedstaaten ist, erklärt, 
daß nach einer Umfrage aus den Jahren 
1976 und 1977 Lagergebühren für einen 
fiktiven Vorgang, wie sie in Luxemburg 
erhoben würden, in den anderen Mit
gliedstaaten nicht erhoben würden. Nach 
Ansicht der Kommission besteht keine 
Veranlassung für die Annahme, daß die 
Situation sich zwischenzeitlich geändert 
habe. 

Die Kommission bedauert, den Gerichts
hof nicht über die Lage in Griechenland 
unterrichten zu können. Sie hofft, dazu 
in der mündlichen Verhandlung in der 
Lage zu sein. 

V — Mündliche Verhandlung 

In der Sitzung vom 8. März 1983 haben 
die Kommission der Europäischen Ge
meinschaften und die luxemburgische 
Regierung mündlich verhandelt. 

Der Generalanwalt hat seine Schlußan
träge in der Sitzung vom 20. April 1983 
vorgetragen. 

Entscheidungsgründe 

1 Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat mit Klageschrift, die 
am 23. April 1982 bei der Kanzlei des Gerichthofes eingegangen ist, gemäß 
Artikel 169 EWG-Vertrag Klage auf Feststellung erhoben, daß das Großher
zogtum Luxemburg gegen seine Verpflichtungen aus den Artikeln 9 und 12 
des Vertrages verstoßen hat, indem es Lagergebühren erhoben hat, wenn in 
das Großherzogtum Luxemburg eingeführte, aus einem Mitgliedstaat stam
mende oder im freien Verkehr befindliche Waren zur Erfüllung der Zoll
förmlichkeiten in einem besonderen Lagerraum gestellt worden sind. 

2 Durch die ministeriellen Verordnungen vom 21. April 1978 (Mémorial 1978, 
S. 505) und vom 2. Juli 1979 (Mémorial 1979, S. 1189) sind gemäß den im 
Rahmen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion geltenden Bestim
mungen das belgische Gesetz vom 20. Februar 1978 und der belgische Arrêté 
royal vom 29. Januar 1979 über Zollager und Übergangslager für Luxemburg 
verkündet worden. 

3 Das Gesetz vom 20. Februar 1978 beschreibt die Zollager als Einrichtungen, 
in denen die Waren verbleiben können, ohne daß irgendwelche Einfuhrzölle 
oder andere Abgaben während der Lagerung erhoben werden. Nach dem 
Gesetz werden Waren, die in öffentlichen Zollagern gelagert werden, grund
sätzlich mit einer „Lagergebühr" belegt, deren Reinertrag den Gemeinden 
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zufließt, die die Einrichtungen zur Verfügung stellen. Gemäß Artikel 25 des
selben Gesetzes wird im Arrêté royal vom 29. Januar 1979 die Liste der öf
fentlichen Zollager bestimmt, der Höchstsatz der Lagergebühren festgesetzt 
und die Art und Weise ihrer Erhebung geregelt. 

4 Diese Rechtsvorschriften entsprechen grundsätzlich den Leitlinien, die in der 
Richtlinie 68/312 des Rates vom 30. Juli 1968 (ABl. L 194, S. 13) definiert 
sind. In dieser Richtlinie werden die Regeln festgelegt, die die nationalen 
Rechtsvorschriften über die vorübergehende Verwahrung der Waren, die die 
Importeure nicht umgehend einem Zollregime unterwerfen wollen, enthalten 
müssen. Diese Waren müssen in den von den einzelstaatlichen Behörden be
zeichneten öffentlichen oder privaten Zollagern unter den von ihnen festge
legten Bedingungen bis zu 15 Tagen verwahrt werden, wobei dieser Zeit
raum unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden kann. 

5 Die Entwicklung des gemeinschaftlichen Versandverfahrens, das durch die 
Verordnung Nr. 222/77 des Rates vom 13. Dezember 1976 (ABl. L 38, 1977, 
S. 1), die die Verordnung Nr. 542/69 des Rates vom 18. März 1969 in ihrer 
geänderten Fassung kodifiziert hat, festgelegt und gefördert worden ist, hat 
den Importeuren die Möglichkeit gegeben, ihre Waren zoll- und abgabenfrei 
von der Grenze bis zu im Landesinneren gelegenen öffentlichen Zollagern zu 
befördern. Sie können in diesen Zollagern die Waren zollamtlich behandeln 
lassen und haben außerdem die Möglichkeit, sie vorübergehend einzulagern, 
unter anderem dann, wenn sie sie nicht umgehend einem Zollregime unter
werfen wollen. 

6 Die Erhebung der Lagergebühren auf Waren, die in solchen öffentlichen 
Zollagern im Landesinneren gestellt werden, hat zu dem gegenwärtigen 
Rechtsstreit geführt. 

7 Die Kommission ist der Ansicht, die von den luxemburgischen Behörden er
hobenen Lagergebühren seien Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zölle im 
Sinne der Artikel 9 und 12 des Vertrages, da die Entrichtung dieser Gebüh
ren kein Entgelt für eine den Importeuren erbrachte Dienstleistung darstelle, 
sondern ausschließlich im Zusammenhang mit der Erfüllung der Zollförm
lichkeiten stehe. 

8 Nach Ansicht der luxemburgischen Regierung ist die Einordnung als Abga
ben zollgleicher Wirkung nicht haltbar, da weder die Grenzüberschreitung 
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noch die Erfüllung der Zollförmlichkeiten den Tatbestand darstelle, an den 
die streitige Gebühr geknüpft werde, sondern der Umstand, daß die Impor
teure die ihnen von den Gemeinden zur Verfügung gestellten öffentlichen 
Zollager in Anspruch nähmen. Eine solche Benutzungsmöglichkeit stelle eine 
den Importeuren erbrachte Dienstleistung dar, für die Gebühren erhoben 
werden könnten. 

9 Es ist zunächst daran zu erinnern, daß nach ständiger Rechtsprechung eine 
den Waren wegen des Überschreitens der Grenze einseitig auferlegte finan
zielle Belastung, wenn sie kein Zoll im eigentlichen Sinn ist, unabhängig von 
ihrer Bezeichnung und der Art ihrer Erhebung eine Abgabe zollgleicher Wir
kung im Sinne der Artikel 9, 12, 13 und 16 des Vertrages darstellt, selbst 
wenn sie nicht zugunsten des Staates erhoben wird. Anders ist es nur, wenn 
die fragliche Belastung ein Entgelt für einen dem Importeur tatsächlich gelei
steten Dienst darstellt und ihre Höhe diesem Dienst angemessen ist, falls es 
sich, wie im vorliegenden Fall, um eine Abgabe handelt, mit der ausschließ
lich die eingeführten Erzeugnisse belegt werden. 

10 Das in den Bestimmungen des Vertrages ausgesprochene Verbot von Abga
ben zollgleicher Wirkung findet seine Rechtfertigung darin, daß finanzielle 
Belastungen, die wegen oder anläßlich der Grenzüberschreitung auferlegt 
werden, den freien Warenverkehr behindern. 

1 1 Hinsichtlich der Frage, ob unter Berücksichtigung dieser Grundsätze die 
streitigen Lagergebühren Abgaben zollgleicher Wirkung darstellen, ist zu
nächst festzustellen, daß die vorübergehende Verwahrung von eingeführten 
Waren in besonderen Lagerräumen der öffentlichen Zollager offensichtlich 
eine den Marktteilnehmern erbrachte Dienstleistung ist. Eine solche Lage
rung kann nämlich nur auf ihren Antrag hin erfolgen und stellt die zollfreie 
Aufbewahrung der betreffenden Waren sicher, bis die Betroffenen über ihre 
Bestimmung entschieden haben. Die Kommission bestreitet im übrigen nicht, 
daß die vorübergehende Verwahrung der Waren zu Recht einen Anspruch 
auf Zahlung von Abgaben begründen kann, die der erbrachten Dienstleistung 
angemessen sind. 

12 Aus dem Zusammenhang der Artikel 16, 30 und 34 des belgischen Arrêté 
royal vom 29. Januar 1979 sowie aus den Erörterungen vor dem Gerichtshof 
ergibt sich jedoch, daß die Lagergebühren auch dann geschuldet werden, 
wenn die Waren ausschließlich zur Erfüllung der Zollförmlichkeiten in- dem 
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öffentlichen Zollager gestellt werden, selbst wenn sie von der Einlagerung 
befreit sind und der Importeur keine vorübergehende Verwahrung beantragt 
hat. 

1 3 Nach Auffassung der luxemburgischen Regierung trifft es selbst in diesem 
Fall zu, daß dem Importeur eine Dienstleistung erbracht werde. Dieser 
könne stets die Zahlung der streitigen Gebühren vermeiden, indem er seine 
Waren an der Grenze abfertigen lasse, was keine Kosten verursache. Nehme 
der Importeur ein öffentliches Zollager in Anspruch, so habe er außerdem 
den Vorteil, daß er seine Erzeugnisse in der Nähe ihres Bestimmungsorts 
abfertigen lassen könne, und es bleibe ihm erspart, selber geeignete Einrich
tungen zur Abfertigung vorzusehen oder zu diesem Zweck auf private Ein
richtungen zurückzugreifen, deren Benutzung teurer als die der öffentlichen 
Zollager sei. Es sei daher rechtmäßig, eine dieser Dienstleistung angemessene 
Gebühr zu erheben. 

1 4 Diesem Vorbringen kann jedoch nicht gefolgt werden. Zwar verschafft die 
Inanspruchnahme eines öffentlichen Zollagers im Landesinnern den Impor
teuren gewisse Vorteile, doch hängen diese Vorteile zunächst allein mit der 
Erfüllung der Zollförmlichkeiten zusammen, die, gleich, wo sie stattfindet, 
stets obligatorisch ist. Außerdem ergeben sich diese Vorteile aus der Rege
lung des gemeinschaftlichen Versandverfahrens, das durch die Verordnungen 
Nrn. 542/69 und 222/77 nicht im besonderen Interesse der Marktteilnehmer, 
sondern, wie aus der vierten und der sechsten Begründungserwägung der 
Verordnung Nr. 222/77 klar hervorgeht, zu dem Zweck eingeführt wurde, 
die Warenbeförderung flüssiger zu gestalten und die Beförderung innerhalb 
der Gemeinschaft zu erleichtern. Es kann daher nicht angehen, Verzollungs
erleichterungen, die im Interesse des Gemeinsamen Marktes gewährt werden, 
mit irgendwelchen Abgaben zu belegen. 

15 Aus diesen Ausführungen ergibt sich, daß die Zahlung von Lagergebühren, 
die bei der bloßen Erfüllung der Zollförmlichkeiten verlangt werden, nicht 
als Entgelt für eine dem Importeur tatsächlich erbrachte Dienstleistung ange
sehen werden kann. 

16 Infolgedessen ist festzustellen, daß das Großherzogtum Luxemburg gegen 
seine Verpflichtungen aus den Artikeln 9 und 12 des Vertrages verstoßen 
hat, indem es Lagergebühren erhoben hat, wenn in das Großherzogtum Lu
xemburg eingeführte, aus einem Mitgliedstaat stammende oder im freien 
Verkehr befindliche Waren in einem besonderen Lagerraum nur zur Erfül
lung der Zollförmlichkeiten gestellt worden sind. 
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Kosten 

17 Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf 
Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das Großherzogtum 
Luxemburg mit seinem Vorbringen unterlegen ist, ist es zur Tragung der 
Kosten zu verurteilen. 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF 

für Recht erkannt und entschieden: 

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat gegen seine Verpflichtungen aus 
den Artikeln 9 und 12 des Vertrages verstoßen, indem es Lagergebüh
ren erhoben hat, wenn in das Großherzogtum Luxemburg einge
führte, aus einem Mitgliedstaat stammende oder im freien Verkehr 
befindliche Waren nur zur Erfüllung der Zollförmlichkeiten in einem 
besonderen Lagerraum gestellt worden sind. 

2. Das Großherzogtum Luxemburg wird zur Tragung der Kosten 
verurteilt. 

Mertens de Wilmars Pescatore Everling 

Mackenzie Stuart Due Bahlmann Galmot 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. Mai 1983. 

Der Kanzler 

P. Heim 

Der Präsident 

J. Mertens de Wilmars 

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS 
G. FEDERICO MANCINI 

(siehe Rechtssache 132/82, S. 1661) 
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